
„1. In Absatz 1 des Artikels 242 des Regionalgesetzes Nr. 2/2018 in geltender Fassung werden im Buchstaben c) der fünfte und sechste Satz durch folgende Sätze ersetzt: ’In den Gemeinden der Provinz Bozen muss der Erklärung über die Annahme der Kandidatur außerdem die im Sinne des Artikels 20-ter des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 in geltender Fassung ausgestellte Bescheinigung über die Sprachgruppenzugehörigkeit oder -angliederung beigelegt werden. Anstelle genannter Bescheinigung kann im Zuge der Erklärung über die Annahme der Kandidatur eine mit der Bescheinigung über die Sprachgruppenzugehörigkeit oder -angliederung übereinstimmende Ersatzerklärung anstelle des Notorietätsaktes vorgelegt werden. Nur wenn der Kandidat keine Erklärung im Sinne des Artikels 20-ter des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 abgegeben hat, muss der Erklärung über die Annahme der Kandidatur eine für die Zwecke und die Wirkungen des Wahlmandats abgegebene Erklärung über die Sprachgruppenzugehörigkeit oder -angliederung beigelegt werden. Genannte Erklärung, Bescheinigung oder Ersatzerklärung ist für die Dauer der Amtszeit des Gemeinderats unwiderruflich’."
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